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Auf eine am 904pril eingehrachte Anfrage der Abß.M ar k und 

GenossenJ betreffend versuchte ~eeinflussung einer Zeugenaussage, teilt 

Bundesminister rdr Justiz Dr.G e r ö mit: 
.... 

Die mir am 9"April 1954 übermittelte Anfrage, betreffend die Ver· .. 

nehmung der FürsorgerätinMaria Matzalik in dem S'trafverfahren 6 a S 
. , 

.Vr 1821/52-Rv 1/54 des Landesgeriohtes für Strafsachen Wien gegen Karl 

Durstmüller und Margarethe Blattner wegen § 101 StG~J beehre,ich mich, nach 

Prüfung der Strafakta~ und auf Grund einer Berichterstattung der Staatsan

waltschaft Wien wie folgt zu beantworten: 

Der Verteidiger,deg Angeklagten Karl Durstmü11el', Rechtsanwalt 

Dr.Richard Steinpach (Rechtsanwaltsk~~zlei Dr.Josef Korn); stellte in der 

Hauptvemar.dlune am 2501.1954 (Band I, Seite 289 der Strafa.kten) den Antrag 

auf Vernehmuna der Frau Maria Ma.tzarik, WienIXIX.,'Heilia;enstädterstrassd 3, 

(laut Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten Durstmüller in Ba.nd IIJ Seite 55 
der Strafakten richtig ~atzalik~ als Zeugin darüber, dass die ~geklagte 

Margarethe 131attner im Gee,ensatz zu ihrem Einkommen einen unverhäl tnismässig~ 

Aufwand getrieben hatte~ Dieser Antrag wurde mit Beschluss des Landesgeriohtes 

für Strafsachen Wien vom 26,,1.1954 wegen Unerbehlichkeit <i.bge\iTiesen (Band. I, 

Seite 349 der Stra~a.kt~-n)o 

Da somit keine VerdachtserUnde dafUrvorliegen, dass Versuohe 

unternommen wurden, Maria Matzalik von der Zeugenaussage abzuhalten, und das, in 

der Anfrage zitierte Schreioen der österreichisohen Volkspartei,Landespartei~ 

leitung Wien, erst am 250 201954, somit also einen Monat nach der geriohtlichen A~ 

lehnung des Beweisantrages auf Vernehmung dieser Zeugin (2601.1954) ergangen ist, 

bin ich mangels hinreichender Verdaoht,seriinde einer strafbaren Handlung nioht 

in der Lage, weitere Erhebungen in der von den Herren Abgeordneten ahgedeuteten 

Riohtung zu veranlasseno 
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